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BRANDSCHUTZ IN GASTRONOMIE, CLUBS 

UND BEI VERANSTALTUNGEN 

In Gastronomie- und Clubbetrieben sowie bei Veranstaltungen ist der Brandschutz von 

besonderer Bedeutung. Die Betreiber/-innen von Gastronomiebetrieben sowie die Orga-

nisatoren und Organisatorinnen von Veranstaltungen tragen eine hohe Verantwortung 

gegenüber ihren Gästen, Besuchenden und Mitarbeitenden. Sie sind verpflichtet, geeig-

nete organisatorische, bauliche und technische Sicherheitsmassnahmen umzusetzen 

und diese dauerhaft einzuhalten. 

Die Beratungsstelle für Brandverhütung BFB hat unter dieser Webseite die wichtigs-

ten Informationen zum Brandschutz in Gastronomiebetrieben, Clubs und bei Ver-

anstaltungen zusammengefasst. 

Weitere nützliche Links: 

 bsvonline.ch Schweizerische Brandschutzvorschriften 

 bfb-cipi.ch Brandverhütungstipps 

 gvtg.ch Gebäudeversicherung Thurgau (GVTG) für weitere Auskünfte 


